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ZEITGESPRÄCH

Reform der Sozialhilfe
Entsprechend einer Koalitionsvereinbarung vom 11. November 1994 hat der 

Bundesgesundheitsminister kürzlich „Eckpunkte für eine Reform der Sozialhilfe“ vorgelegt. 
Horst Seehofer erläutert die von der Bundesregierung geplanten Reformen. 

Klaus Kirschner und Professor Hermann Albeck nehmen Stellung.

Horst Seehofer

Eckpunkte für eine Reform der Sozialhilfe

Seit Bestehen des Bundesso
zialhilfegesetzes ist unzähligen 

Menschen in Notlagen geholfen 
worden. Das wird auch so bleiben. 
Die Reform des Sozialhilferechts 
dient dem Ziel, auch weiterhin allen 
Menschen ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen. Deshalb 
wird es strukturelle Weiterentwick
lungen mit Augenmaß geben, nicht 
aber lineare Kürzungen, auch nicht 
bei Familien mit Kindern.

Niemand, der Leistungen der 
Sozialhilfe bekommt, muß sich da
für schämen. Sozialhilfe ist weder 
ein Almosen noch eine Soziallei
stung zweiter oder dritter Klasse. 
Sie ist ein soziales Recht in unse
rem hochentwickelten sozialen Netz, 
auf das Menschen in Notlagen An
spruch haben.

Die Sozialhilfe ist neben Versi
cherung und Versorgung die dritte

Säule unseres sozialen Siche
rungssystems. Ihre Aufgabe ist und 
bleibt es, dort Lücken zu schließen, 
wo Selbsthilfe nicht möglich ist und 
andere Sicherungssysteme nicht 
greifen.

Reformziele
Die Koalitionsvereinbarung vom 

11. November 1994 hat klar heraus
gestellt, daß an einer Reform des 
Sozialhilferechts kein Weg vorbei
führt. Eine Reform ist zum einen 
notwendig, weil die Sozialhilfeaus
gaben immer stärker gestiegen 
sind: in den alten Bundesländern 
von 17,5 Mrd. DM im Jahr 1983 
auf 43 Mrd. DM im Jahr 1993.

Zum anderen haben sich die Auf
gaben gewandelt. Heute stehen wir 
vor anderen Herausforderungen als 
in den 60er Jahren, als das Bundes
sozialhilfegesetz konzipiert wurde. 
Stichworte sind z.B. Obdachlosig

keit und Langzeitarbeitslosigkeit. 
Solche neuen Herausforderungen 
können nur mit neuen, differenzier
ten Instrumenten bewältigt werden.

Mit der Reform des Sozialhilfe
rechts wird dieses w ichtige soziale 
„Auffangnetz“ n icht ausgehöhlt, 
sondern im Gegenteil stabilisiert. 
Gefestigte Finanzgrundlagen und 
eine gerechte Ausgestaltung sind 
Garant für die Zukunftssicherung 
der Sozialhilfe. Die Menschen müs
sen sich auch in Zukunft darauf 
verlassen können, daß ihnen in 
Notlagen wirksam geholfen wird. 
Gleichzeitig müssen w ir die Kom
munen vor Überforderung schüt
zen. Das sichert die Leistungs
fähigkeit und Akzeptanz der Sozial
hilfe.

1993 war jeder dritte Sozialhilfe
empfänger Ausländer -  rund die 
Hälfte davon Asylbewerber und
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Bürgerkriegsflüchtlinge. Um nicht 
mißverstanden zu werden: Ich halte 
es für richtig, daß Deutschland Ver
folgten Asyl und vom Bürgerkrieg 
Bedrohten vorübergehend Schutz 
gewährt. Man kann aber nicht auf 
der einen Seite Menschen aufneh
men wollen und gleichzeitig den 
damit verbundenen Anstieg der 
Sozialhilfeempfänger kritisieren und 
von neuer Armut sprechen. Hier 
muß ehrlich und sachlich argumen
tiert werden.

In vielen Fällen können Notlagen, 
die zur Abhängigkeit von Sozialhilfe 
führen, außerhalb der Sozialhilfe 
vermieden bzw. verringert werden. 
Die Bundesregierung hat unter 
anderem mit der Einführung der 
Pflegeversicherung, mit der steuer
lichen Freistellung des Existenzmi
nimums, m it den vorgesehenen 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Familienleistungsausgleichs sowie 
mit ihrem Programm zur Wieder
eingliederung Langzeitarbeitsloser 
auf dem Arbeitsmarkt hierfür w ich
tige Weichen gestellt. Aber: Auch 
innerhalb des Sozialhilfesystems 
gibt es Reformbedarf.

Arbeitsanreize schaffen

Wir brauchen verbesserte Instru
mente, um Sozialhilfeabhängigkeit 
zu vermeiden. Am wichtigsten 
ist hierzu die Wiedereingliederung 
arbeitsloser Sozialhilfeempfänger in 
den Arbeitsmarkt. Es gibt nach 
neueren Erkenntnissen etwa 
400000-500000 arbeitsfähige So
zialhilfeempfänger. Ihre Wiederein
gliederung in den Arbeitsmarkt ist 
dort vergleichsweise erfolgreich, 
wo Sozialhilfe- und Arbeitsverwal
tung auf freiwilliger Basis Zusam
menarbeiten. Sie muß überall w ir
kungsvoll angegangen werden. 
Dazu ist folgendes Maßnahmen
bündel vorgesehen:

□  Die Arbeitsaufnahme von schwer 
vermittelbaren Sozialhilfeempfän
gern soll künftig durch befristete

Lohnkosten- und Einarbeitungszu
schüsse an Arbeitgeber, durch 
Leiharbeit, berufliche Qualifizierung 
und die Teilnahme an Arbeitsförde
rungsmaßnahmen unterstützt wer
den. Die Maßnahmen kann der So
zialhilfeträger selbst organisieren 
oder damit das Arbeitsamt beauf
tragen.

□  Der Arbeitsanreiz für schwer ver
mittelbare Sozialhilfeempfänger soll 
durch höhere Freibeträge verbes
sert werden. Diese Freibeträge sol
len auf sechs Monate befristet und 
degressiv gestaltet werden. Dar
über hinaus sollen anrechnungs
freie Zuschüsse zu einer Saison
beschäftigung geleistet werden 
können.

Der gegenwärtige Freibetrag von 
maximal 260 DM, der beim Erwerbs
einkommen des Hilfeempfängers 
anrechnungsfrei bleibt, stellt für 
viele Sozialhilfeempfänger einen zu 
geringen Anreiz dar, eine mögli
cherweise unterdurchschnittlich be
zahlte oder weniger attraktive Ar
beit anzunehmen.

□  Bei Verweigerung zumutbarer 
Arbeit soll künftig verbindlich eine 
Kürzung des Regelsatzes um 25% 
vorgesehen werden.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Horst Seehofer, 45, ist Bun
desminister für Gesundheit.

Klaus Kirschner, 53, ist ge
sundheitspo litischer Spre
cher der SPD-Bundestags- 
fraktion.

Prof. Dr. Hermann Aibeck, 60, 
ist Ordinarius für Nationalöko
nomie, insbesondere Wirt
schafts- und Sozialpolitik, an 
der Universität des Saarlan
des.

Bei diesen Maßnahmen geht es 
auch darum, die Akzeptanz in der 
Gesellschaft für soziale Leistungen 
aufrechtzuerhalten. Diese Akzep
tanz schwindet, wenn die Men
schen, die mit ihrer Arbeit soziale 
Leistungen erst möglich machen, 
das Gefühl haben, daß sich andere 
auf ihre Kosten ausruhen. Soziale 
Leistungen dürfen nicht zu einer 
falschen Bequemlichkeit führen. 
Das zerstört Leistungsbereitschaft 
und höhlt das notwendige A r
beitsethos in der Gesellschaft aus. 
Das haben auch die beiden großen 
Kirchen in ihrem Diskussionspapier 
„Zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in Deutschland“ unmißver
ständlich zum Ausdruck gebracht.

Bedarfsbemessung

Wir müssen die Ausgaben in 
Schach halten, damit das System 
nicht kollabiert. Deshalb soll die 
Ausgabensteigerung begrenzt wer
den durch eine Nettolohnanbin
dung der Regelsätze und eine 
Anbindung der Ausgaben in Ein
richtungen an die Lohnentw ick
lung. Zudem muß eine Formel für 
eine bedarfsorientiertere Regel
satzanpassung entwickelt und das 
Lohnabstandsgebot konkretisiert 
werden. Im einzelnen ist dazu fo l
gendes geplant:

□  Ab 1999 soll der Bund Mindest
regelsätze festsetzen, die jährlich 
nach der statistischen Veränderung 
von Nettoeinkommen, Verbaucher- 
verhalten und Lebenshaltungsko
sten fortgeschrieben werden. Die 
Länder können aufgrund regionaler 
Besonderheiten unter Beachtung 
des Lohnabstandsgebotes Erhö
hungen vornehmen.

Die Fortschreibung der Regel
sätze war in der Vergangenheit oft 
Gegenstand situationsabhängiger 
politischer Entscheidungen. Im In
teresse der Verläßlichkeit und Vor
hersehbarkeit der Regelsatzent
wicklung soll -  vergleichbar der
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Rentenformel -  ein externer Steue
rungsmechanismus festgelegt wer
den, der ständige politische An
passungsentscheidungen überflüs
sig macht.

□  Mitte 1996 läuft die Deckelung 
der Regelsatzanpassungen, die Re
gierung und SPD im Zuge des Fö
deralen Konsolidierungsprogramms 
und des Spar-, Konsolidierungs
und Wachstumsprogramms 1993 
beschlossen haben, aus. Da eine 
Neubestimmung der Regelsatz
basis erst nach Auswertung der Ein
kommens- und Verbrauchsstich
probe 1993 möglich ist, ist bis 1999 
eine Übergangsregelung nötig. Da
her sollen die am 30. 6. 1996 gel
tenden Regelsätze der laufenden 
Hilfe zum Lebensunterhalt für eine 
Übergangszeit von drei Jahren in 
demselben Umfang angehoben 
werden, wie die Nettoarbeitsent
gelte in den alten Ländern steigen.

□  Auch in Einrichtungen sollen die 
Pflegesätze in den Kalenderjahren 
1996, 1997 und 1998 nicht stärker 
steigen als die allgemeinen Löhne. 
Ab 1999 erfo lgt die Vergütung 
durch Pauschalen für Leistungs
komplexe, um in Zukunft Wettbe
werb und Preisvergleiche zu er
möglichen.

□  Es soll klargestellt werden, daß 
die Hilfe zum Lebensunterhalt künf
tig um einen bestimmten Prozent
satz unter den Nettoarbeitsentgel
ten bzw. verfügbaren Einkommen 
unterer Lohn- und Gehaltsgruppen 
liegen muß. Einmalige Leistungen 
der Sozialhilfe sind in die Ver
gleichsrechnung ebenso einzube
ziehen wie einmalige Zahlungen an 
die Arbeitnehmer.

Verbesserung der 
Zielgenauigkeit

Wir müssen auch dafür sorgen, 
daß die Sozialhilfe zielgenauer den 
wirklich Bedürftigen zugute kommt. 
Deshalb sollen spezielle Instru

mente z. B. zur Überwindung und 
Vermeidung von Obdachlosigkeit 
geschaffen werden. Nach einer 
Studie aus dem Jahr 1992 gab es 
im früheren Bundesgebiet 260000 
bis 300000 wohnungslose Perso
nen. Knapp 90000 weitere Haus
halte waren durch Räumungskla
gen von Wohnungsverlust bedroht. 
Zugleich zeigt eine Untersuchung 
des Deutschen Städtetages, daß 
Obdachlosigkeit etwa siebenmal 
teurer kommt als vorbeugende Hil
fe zum Erhalt der Wohnung.

Zur Vermeidung von Obdachlo
sigkeit sollen zukünftig rückstän
dige Mieten von der Sozialhilfe 
übernommen werden, wenn sonst 
W ohnungslosigkeit einzutreten 
droht. Räumungsklagen sollen von 
den Amtsgerichten den Sozialhilfe
trägern gemeldet werden, damit 
diese rechtzeitig vorbeugend tätig 
werden können.

Ein weiteres Problem ist die 
Benutzung der Sozialhilfe als „Vor
schußkasse“ für andere Soziallei
stungsträger. Die mittlere Bezugs
dauer von Sozialhilfe beträgt, wie 
neuere Studien belegen, neun Mo
nate, im Falle des Verlustes des Ar
beitsplatzes und des Wartens auf 
vorrangige Leistungen vier Monate. 
In 400 000 Fällen pro Jahr, von ins
gesamt 2,4 Mill. Empfängern lau
fender Hilfe zum Lebensunterhalt 
zum Jahresende 1993 also rund 
17% der Fälle, tritt Hilfebedürftig
keit nur deshalb ein, weil Anträge 
auf vorrangige Sozialversiche
rungsleistungen nicht zeitgerecht 
bearbeitet werden.

Die zuständigen vorrangigen 
Sozialleistungsträger sollen künftig 
verpflichtet werden, aufgrund über
schlägiger Prüfung der Leistungs
voraussetzungen gegebenenfalls 
Vorschüsse zu leisten, wenn aus
reichende Hinweise des Antrag
stellers auf seine Bedürftigkeit vor
gelegt werden.

Außerdem ist vorgesehen, die 
gegenseitigen Unterstützungsver
pflichtungen in Haushaltsgemein
schaften im Verhältnis zur Sozialhil
fe zu konkretisieren. Immer mehr 
Menschen leben in Haushaltsge
meinschaften oder eheähnlichen 
Gemeinschaften zusammen, in de
nen gegenseitig Leistungen zum 
Lebensunterhalt gewährt werden, 
ohne daß eine gesetzliche Ver
pflichtung hierzu besteht. Solche 
Unterstützungsleistungen sind von 
der Sozialhilfe zu berücksichtigen. 
Die vorgesehene Regelung soll ei
ne erhebliche Verwaltungsvereinfa
chung bewirken und Kapazitäten 
für andere Aufgaben der Sozialäm
ter schaffen. Die Regelung soll 
nicht greifen bei Kindern, Pflegebe
dürftigen und vergleichbar zu be
treuenden Personen.

Gesetzentwurf bis zur 
Sommerpause

Schon heute sind wesentliche 
Elemente im Bundessozialhilfege
setz angelegt, die diese Ziele ver
folgen. Jetzt kommt es darauf an, 
die vorhandenen Instrumente so 
weiterzuentwickeln, daß sie neuen 
Aufgaben gerecht werden können. 
Die Eckpunkte für eine Reform der 
Sozialhilfe sind die Grundlage für 
die Ausarbeitung des Gesetzent
wurfes. Es g ibt keine inhaltlichen 
Detailbeschlüsse. Die Konkretisie
rung der Eckpunkte wird gemein
sam mit allen Beteiligten erfolgen.

An der Erarbeitung des Gesetz
entwurfes werden die Bundesres
sorts, die Länder und Verbände be
teiligt. Ich appelliere an alle, diese 
notwendige Reform sachlich, offen 
und differenziert mitzugestalten. 
So kann es gelingen, den Gesetz
entwurf noch vor der Sommerpau
se zu beschließen und in die par
lamentarische Beratung einzubrin
gen. Zum Asylbewerberleistungs
gesetz besteht innerhalb der 
Koalition noch Gesprächsbedarf.
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Klaus Kirschner

Wie bei der Sozialhilfe sparen?

Vor wenigen Wochen hat 
B undesgesundhe itsm in is te r 

Horst Seehofer seine Eckpunkte 
zur Sozialhilfe vorgestellt. Weil die 
Sozialhilfeausgaben innerhalb des 
letzten Jahrzehnts immer mehr 
gestiegen seien, drohe, so Horst 
Seehofer am 6. April 1995 vor der 
Presse, das Sozialhilfesystem zu 
kollabieren. M it dieser Begrün
dung für die von der Koalition jetzt 
geplante Reform ist zugleich ihr 
Ziel definiert: Bei der Sozialhilfe 
soll gekürzt werden.

Die Ausgangssituation: Im Jahr 
1993 waren von den Sozialhilfeträ
gern insgesamt ca. 49 Mrd. DM für 
Sozialhilfe aufzubringen, davon 18 
Mrd. DM für die im Mittelpunkt der 
Diskussion stehenden Hilfen zum 
Lebensunterhalt, 31 Mrd. DM für 
Hilfen in besonderen Lebenslagen. 
1983 betrugen die gesamten Sozial
hilfekosten noch 17,5 Mrd. DM. 
Damit haben sich die von den 
Trägern der Sozialhilfe zu leisten
den Ausgaben innerhalb von nur 
zehn Jahren fast verdreifacht.

Dieser dramatische Kostenan
stieg in den Amtszeiten der von 
Helmut Kohl geführten Bundesre
gierungen ist nun keineswegs Aus
druck davon, daß in diesen Jahren 
dem Gebot der sozialen Gerechtig
keit besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt worden wäre. Eher das 
Gegenteil ist der Fall: Die festzu
stellende Ausgabenexplosion bei 
der Sozialhilfe ist entscheidend 
mit verursacht worden dadurch, 
daß vor allem durch die Massen
arbeitslosigkeit immer mehr Men
schen an den Rand gedrängt wer
den und auf Sozialhilfe angewie

sen sind. Am Jahresende 1992 
bezogen in der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt über 2,3 
Mill. Menschen Sozialhilfe. Schät
zungen von Wohlfahrtsverbänden 
gehen davon aus, daß die Zahl der 
eigentlich Anspruchsberechtigten 
noch deutlich höher lag.

Beides zusammen -  die sprung
haft gestiegenen Sozialhilfeaus
gaben wie die wachsende Zahl 
von Sozialhilfeempfängern -  kann 
deshalb kein Anlaß sein, sich ent
spannt zurückzulehnen. Hand
lungsbedarf besteht schon des
halb, um zu verhindern, daß Städte 
und Kreise als Träger der Sozial
hilfe unter der ihr aufgebürdeten 
Last zusammenbrechen. Ihnen muß 
u.a. auch mit einer Rückführung 
der Sozialhilfeausgaben der finan
zielle Handlungsspielraum zurück
gegeben werden, der benötigt 
wird, um die Sicherung und den 
Ausbau der sozialen und kulturel
len Infrastrukturen auf kommuna
ler Ebene gewährleisten zu kön
nen (Stichwort Kindergärten). Zu 
fragen bleibt aber, ob eine Reform 
des Sozialhilferechts ein taug
liches Instrument ist, die ange
strebten Einsparungen bei den 
Sozialhilfeausgaben erreichen zu 
können.

Isolierte Debatte

Hier ist mehr als Zweifel an
gebracht. Denn unstrittig ist, daß 
die gestiegenen Ausgaben- und 
Empfängerzahlen wesentlich ge
prägt sind durch Defizite in vorge
lagerten Bereichen unseres sozia
len Sicherungssystems. Vorrangi
ger Handlungsbedarf für gesetzli

che Änderungen besteht deshalb 
in erster Linie in den Bereichen 
Familien- und Kinderleistungsaus
gleich, Wohnungsförderung, Arbeits
förderung und Freistellung des 
steuerlichen Existenzminimums. 
Außerdem sind die Leistungen für 
die Eingliederung Behinderter in 
einem vorrangigen Leistungsge
setz zusammenzufassen. Schon 
an dieser Stelle wage ich die 
These, daß eine sinnvolle Neu
ordnung der gesamt staatlichen 
Verantwortung für die soziale Ab
sicherung einkommensschwacher 
Personen nur mit der Einführung 
einer bedarfsorientierten und so
zialen Grundsicherung möglich ist. 
Das heißt nicht, daß bis zu ihrer 
Einführung die als notwendig er
kannten Mängel in anderen Lei
stungsgesetzen nicht mit Vorrang 
abgestellt werden müßten.

Von den genannten Ursachen 
und den Verantwortlichkeiten da
für wird in der bisher geführten 
Debatte um eine isolierte Ände
rung der Sozialhilfe geschickt ab
gelenkt. Die von Bundesminister 
Seehofer angestrebten Maßnah
men der Vermeidung von Sozial
hilfeabhängigkeit und der Ausga
benbegrenzung sind mit den vor
gelegten Eckpunkten nicht erreich
bar. Weder eine „Konkretisierung“ 
des Lohnabstandsgebots etwa, 
dessen bisherige Einhaltung im 
übrigen durch ein von der Bun
desregierung in Auftrag gegebe
nes Gutachten bestä tig t w ird, 
noch eine anhaltende „Deckelung“ 
der Regelsätze können zur dauer
haften Sanierung der Sozialhilfe 
entscheidend beitragen. Nur mit
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der eingangs genannten Verknüp
fung der Reform der Sozialhilfe 
m it einer Reform der vorrangigen 
Sicherungssysteme kann die Lei
stungsfähigkeit auch künftig sicher
gestellt werden.

Reform vorrangiger
Sicherungssysteme

Das bedeutet konkret:

□  Die Lohnersatzleistungen bei 
Arbeitslosigkeit müssen so struk
turiert werden, daß keine Sozial
hilfeansprüche mehr entstehen. 
Auf keinen Fall darf -  wie derzeit 
immer noch beabsichtigt -  die 
Arbeitslosenhilfe zeitlich befristet 
werden. Schon jetzt haben die 
Sozia lh ilfe träger fü r arbeitslose 
Sozialhilfeempfänger ca. 5 bis 6 
Mrd. DM jährlich aufzubringen; m it 
einer Befristung der Arbeitslosen
hilfe kämen zusätzliche Belastun
gen in einer Größenordnung von 
etwa 4 Mrd. DM auf sie zu.

□  Das Kindergeld muß in einem 
ersten Schritt auf einen einheitli
chen Betrag von mindestens 250 
DM angehoben werden. Es ist zu 
dynamisieren und mittelfristig zu 
erhöhen. Ein steuerlicher Kinder
freibetrag, der Bezieher von 
Spitzeneinkünften begünstigt, ist 
hingegen abzulehnen. Ein einheit
liches Kindergeld in Höhe von 250 
DM würde zu Minderausgaben bei 
der Sozialhilfe von ca. 750 Mill. 
DM führen.

□  Das Wohngeld ist für Sozial
hilfeempfänger anzuheben. Heute 
deckt die Wohngeldleistung ca. 
50%  der angemessenen Wohn- 
kosten ab. Ziel sollte es aber sein, 
eine 100%ige Deckung zu errei
chen. Dadurch würde vermieden, 
daß hohe Mieten zu Sozialhilfe
bedürftigkeit führen. Die Finanzie
rungskosten dafür betragen rund 
1,9 Mrd. DM und werden hälftig 
von Bund und Ländern getragen.

Bei den Sozialhilfeträgern führt 
eine derartige Verbesserung der 
Wohngeldleistung zu Einsparun
gen in einer Größenordnung von 
1,5 Mrd. DM.

□  Bei der stationären Pflege müs
sen im Rahmen der vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen Leistungs
erbringern und Sozialhilfeträgern 
die vorhandenen Kostendämpfungs
potentiale ausgeschöpft werden. 
Zusammen m it den erwarteten 
Einsparungen von ca. 8 Mrd. DM 
durch die zweite Stufe der Pflege
versicherung, die am 1. 7. 1996 in 
Kraft tritt, kann in diesem Bereich 
mit dem größten Einsparvolumen 
gerechnet werden.

Gelingt dies, sehe ich große 
Chancen für die Sozialhilfe, künftig 
w ieder das zu werden, was sie 
ursprünglich war: Eine Hilfe, die 
auf individuelle Problemlagen in
dividuell, d. h. einzelfallbezogen, 
reagieren kann.

Hermann Albeck

Sozialhilfereform -  ein Schritt zum „Umbau des Sozialstaats“?

Die von der Bundesregierung 
vorgelegten „Eckpunkte für 

eine Reform der Sozialhilfe“ fügen 
sich ein in die allgemeinen Überle
gungen zu einem Umbau des So
zialstaats, der zur Sicherung des 
W irtschaftsstandorts Deutschland 
für notwendig erachtet wird. Im 
Visier ist jener Teil des gesamten 
Systems der sozialen Sicherung, 
in dem es um die Sicherung eines 
Existenzminimums für alle Bürger 
geht. Die in dem vorgelegten Eck
punktepapier vorgeschlagenen 
Reformschritte sollen

□  Sozialhilfeabhängigkeit dadurch 
vermeiden, daß die Wiedereinglie
derung arbeitsloser Sozialhilfe

empfänger in den Arbeitsmarkt 
gefördert wird;

□  die Expansion der Sozialhilfe
ausgaben und die resultierende 
Finanzlast vor allem der Gemein
den dadurch begrenzen, daß (1) 
für eine Reihe von Jahren die lau
fenden Hilfen zum Lebensunter
halt (Regelsätze) und die Ausga
ben in sogenannten Einrichtungen 
(Altenheime, Pflegeheime etc.) an 
die Lohnentw icklung gebunden 
werden, (2) ab 1999 der Bund 
Mindestregelsätze festsetzt, die 
jährlich gemäß der festgestellten 
Veränderungen von N ettoein
kommen, Verbraucherverhalten 
und Lebenshaltungskosten fortge

schrieben werden, (3) das soge
nannte Lohnabstandsgebot präzi
siert wird;

□  den Wirkungsgrad der Sozial
hilfe dadurch erhöhen, daß mit 
speziellen Instrumenten und Maß
nahmen W irtschaftlichke it und 
Wettbewerb im Bereich der Ein
richtungen gefördert, die Koordi
nation im Bereich Sozialleistungs
träger und Arbeitsämter verbes
sert und spezielle Instrumente zur 
Überwindung und Vermeidung von 
Obdachlosigkeit eingesetzt wer
den.

Überblickt man die Vorschläge als 
Ganzes, schält sich als haupt
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sächliches Anliegen die Wieder
eingliederung von Sozialhilfeemp
fängern in den allgemeinen Ar
be itsm arkt heraus. Auf dieses 
beschäftigungspolitische Ziel sind 
die w ichtigsten Korrekturvor
schläge ausgerichtet. Je besser es 
erreicht wird, um so nachhaltiger 
wird auch die Expansion der Sozi
alhilfeausgaben begrenzt. Die 
nachfolgenden Ausführungen kon
zentrieren sich deshalb auf diesen 
Aspekt.

Der anvisierte Königsweg be
steht darin, durch die Vermittlung 
von grundsätzlich arbeitsfähigen 
Sozialhilfeempfängern in Beschäf
tigungsverhältnisse die Träger der 
Sozialhilfe finanziell zu entlasten. 
Verstärkte Arbeitsanreize, verbes
serte Beschäftigungschancen für 
Sozialhilfeempfänger und Korrek
turen im Bereich institutioneller 
Zuständigkeiten und Zusammen
arbeit sollen auf diesem Weg 
Fortschritte ermöglichen.

Mehr Arbeitsanreize

Das Eckpunktepapier sieht un
ter anderem eine generelle Sank
tion bei Ablehnung zumutbarer Ar
beit, eine Präzisierung des soge
nannten Lohnabstandsgebots und 
eine Änderung der Anrechnungs
regeln für Erwerbseinkommen vor. 
Alle diese Maßnahmen laufen dar
auf hinaus, die Arbeitsanreize für 
Sozialhilfeempfänger zu verstär
ken.

Es entspricht dem subsidiären 
Charakter der Sozialhilfe, daß 
jeder Hilfesuchende zunächst ein
mal seine eigene Arbeitskraft zur 
Beschaffung des Lebensunter
halts für sich und seine unterhalts
berechtigten Angehörigen e rs e t
zen muß (§ 18 BSHG). Lehnt er es 
ab, zumutbare Arbeit zu leisten 
oder eine zumutbare Arbeitsge
legenheit anzunehmen, hat er 
„keinen Anspruch auf Hilfe zum 
Lebensunterhalt“ (§ 25 Abs. 1

BSHG). Das klingt zunächst sehr 
klar. Weil auch arbeitsunw illige 
S taatsbürger nicht verhungern 
sollen, springen die Sozialämter 
gleichwohl m it Existenzhilfen ein. 
Dabei wird aber recht unterschied
lich vorgegangen. Deshalb ist vor
gesehen, künftig eine Kürzung des 
Regelsatzes um 25% verbindlich 
vorzuschreiben, wenn zumutbare 
Arbeit verweigert wird. Die ver
bindliche Vorgabe einer generellen 
Rechtsfolge bei pflichtw idrigem  
Verhalten soll sicherstellen, daß 
arbeitsunw illige Sozialhilfeem p
fänger überall sanktioniert werden, 
und zwar überall gleich.

Tatsächlich kommt es aber nur 
zur Gleichbehandlung, wenn auch 
die Kriterien für zumutbare Arbeit 
überall dieselben sind und gleich 
angewandt werden. Dazu ist in 
dem Eckpunktepapier nichts ge
sagt. M it der sogenannten Zumut
barkeits-Anordnung des Verwal
tungsrats der Bundesanstalt für 
Arbeit vom 16. März 1982 steht 
hier eine -  in der Öffentlichkeit 
weithin unbekannte -  O rientie
rungshilfe zur Verfügung. Die An
ordnung nennt in § 12 Abs. 2 ins
gesamt fünf Qualifikationsstufen, 
von der Hochschul- und Fach
hochschulausbildung bis zu unge
lernten Hilfstätigkeiten. Sie sieht 
vor, daß ein arbeitsloser Arbeit
nehmer schrittweise in der Quali
fikationsleiter herabgestuft werden 
kann: Ist er in den ersten vier 
Monaten der Arbeitslosigkeit nicht 
gemäß seiner bisherigen Qua
lifikation zu verm itteln, werden 
auch Beschäftigungen der nächst 
niedrigen Qualifikationsstufe zu
mutbar; nach weiteren vier Mo
naten vergeblicher Vermittlungs
bemühungen gelten dann wieder 
Beschäftigungen der darunterlie
genden Qualifikationsstufe als zu
mutbar. Nach der geltenden 
Gesetzeslage können sich die So
zialämter an dieser Zumutbarkeits-

Anordnung orientieren, und zumin
dest einige tun das auch; es 
müßte aber sichergestellt werden, 
daß alle so verfahren.

Präzisierung 
des Lohnabstandsgebots

Das sozialhilferechtliche Lohn
abstandsgebot soll sicherstellen, 
daß zw ischen den laufenden 
Mindesteinkommen der Sozialhilfe 
(Regelsätze) und den durch Arbeit 
erzielten Nettoeinkom m en ein 
gebührender Abstand besteht. Die 
gesetzliche Formulierung des 
Lohnabstandsgebots in § 22 
BSHG lautete bis M itte 1993: „Bei 
der Festsetzung der Regelsätze ist 
darauf Bedacht zu nehmen, daß 
sie zusammen mit den Durch
schnittsbeträgen für die Kosten 
der Unterkunft unter dem im Gel
tungsbereich der jeweiligen Regel
sätze erzielten durchschnittlichen 
Netto-Arbeitsentgelt unterer Lohn
gruppen zuzüglich Kindergeld und 
Wohngeld bleiben ..."

Diese Formulierung ließ unter 
anderem offen, welche Haushalts
typen bezüglich erzielbarem Net
toarbeitsentgelt und Sozialhilfean
spruch zu vergleichen sind. Weil 
die Sozialhilfe bedarfsorientiert 
gewährt wird und deshalb m it der 
Haushaltsgröße signifikant an
steigt, die Löhne aber prinzipiell 
le istungsorientiert und deshalb 
von der Haushaltsgröße unabhän
gig sind, konnte man bei der 
Diagnose, ob und inwieweit das 
Lohnabstandsgebot realisiert ist, 
zu ganz unterschiedlichen Ergeb
nissen kommen -  je nach Wahl 
des verglichenen Haushaltstyps. 
Die Neufassung des § 22 BSHG 
von 1993 brachte hier eine dop
pelte Präzisierung: Als Referenz- 
Haushaltstypen wurden „Haus
haltsgemeinschaften bis zu fünf 
Personen“ festgelegt, und für 
diese Haushaltsgem einschaften 
wurde der Lohnabstand zwingend
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vorgeschrieben. Im Ergebnis be
deutete das eine restriktivere Fas
sung des Abstandsgebots.

Nach wie vor offen blieben aber 
Fragen wie: Was sind untere Lohn
gruppen? Welche Kosten für Un
terkunft sind anzusetzen, wenn es 
starke regionale Mietkostenunter
schiede gibt? Sollen die Arbeits
entgelte m it oder ohne einmalige 
Leistungen angesetzt werden, und 
muß bei der Sozialhilfe symme
trisch verfahren werden? Nicht zu
letzt: Wie groß soll der Abstand 
zw ischen staatlich gesicherten 
M indesteinkommen und verfüg
barem Arbeitseinkommen sein? 
Hier sieht das Eckpunktepapier 
nun weitere Präzisierungen vor. So 
wird bezüglich der zwei zuletzt 
genannten Punkte vorgeschlagen, 
einmalige Zahlungen an Arbeit
nehmer und einmalige Leistungen 
der Sozialhilfe in die Vergleichs
rechnung einzubeziehen und den 
einzuhaltenden Lohnabstand auf 
15%  festzulegen. Inwieweit dies 
auf eine Reduzierung von Sozial
hilfeansprüchen hinausläuft, wie 
gelegentlich behauptet wird, läßt 
sich n icht generell feststellen. 
Nach dem „Bericht der Bundes
regierung zur Frage der Einhaltung 
des Lohnabstandsgebotes“ war 
im Juli 1992 das Abstandsgebot 
im allgemeinen so weitgehend 
erfüllt, daß von den vorgeschla
genen Präzisierungen zumindest 
keine wesentliche Verschärfung 
dieses Gebots zu erwarten ist.

Ein Vorteil der vorgesehenen 
Präzisierung liegt darin, daß regio
nale Unterschiede in Mieten und 
Löhnen künftig automatisch in die 
Bestimmung des Lohnabstands 
eingehen. Zusammen mit der 
ebenfalls vorgesehenen formelge
bundenen Anpassung der Regel
sätze -  zunächst an die Entwick
lung der Nettoarbeitsentgelte -  
ergibt sich zudem eine gewisse 
Gewähr, daß ein einmal fixierter

Lohnabstand im Zeitablauf beibe
halten wird. Kritisch anzumerken 
bleibt, daß man bei der Auswahl 
dessen, was „untere Lohngrup
pen“ sind, immer noch durchaus 
verschieden vorgehen kann und 
keinesfalls so summarisch vorge
hen muß, wie das in dem erwähn
ten Bericht zur Einhaltung des 
Lohnabstandsgebots geschieht. 
Aus ökonomischer Sicht ist auch 
nicht ganz verständlich, warum bei 
allen diskutierten Formulierungen 
des Abstandsgebots der Nutzen 
von Freizeit unberücksichtig t 
bleibt; würde man ihn mit 15%  
des Referenzlohns ansetzen, wäre 
mit der vorgeschlagenen Präzisie
rung des Lohnabstands eine 
G leichheit von W ohlfahrtsposi
tionen normiert. Manch arbeitslo
ser Sozialhilfeempfänger mag sei
ne Freizeit freilich eher als schäd
lich denn als nützlich empfinden.

Korrektur der 
Anrechnungsregeln

Positive Arbeitsanreize sind von 
der vorgeschlagenen Korrektur 
der Anrechnungsregeln fü r A r
beitseinkom m en zu erwarten. 
Nach geltendem Recht wird einem 
Sozialhilfeempfänger ein erzieltes 
Erwerbseinkommen in voller Höhe 
von seinem Sozialhilfeanspruch 
abgezogen, soweit es 50%  des 
Regelsatzes eines Haushaltsvor
standes überschreitet. Bei einem 
derzeitigen Regelsatz von rund 
520 DM bleiben also nur 260 DM 
anrechnungsfrei; von jeder Mark 
Mehrverdienst hat der Sozialhilfe
empfänger nichts, d.h., fü r Er
werbseinkom m en über diesem 
Freibetrag von 260 DM beträgt der 
implizite Grenzsteuersatz 100%. 
Diese für die deutsche Sozialhilfe 
traditionelle Anrechnungsregel ist 
wegen ihrer negativen Einflüsse 
auf die Bereitschaft zum (offiziel
len) Arbeitsangebot immer wieder 
heftig kritis iert worden. Das 
Eckpunktepapier trägt dieser Kritik

insofern Rechnung, als für 
Erwerbseinkommen zeitlich befri
stete und degressiv gestaltete 
höhere Freibeträge vorgesehen 
sind. Systematisch gesehen be
deutet das eine vorsichtige An
näherung an das Konzept einer 
negativen Einkommensteuer, das 
ja auch in der jüngsten Diskussion 
um ein Bürgergeld Pate gestanden 
hat.

Mehr Beschäftigungschancen

Die vorgeschlagene Verstär
kung von Arbeitsanreizen kann ein 
größeres Arbeitsangebot und Ein
sparungen im finanziellen Bereich 
bewirken. Sie bringt aber noch 
nicht die notwendigen A rbeits
plätze. Die Verfasser des Eck
punktepapiers haben das wohl 
klar gesehen. Sie plädieren des
halb für ein Bündel von Maß
nahmen, das die Beschäftigungs
chancen für Sozialhilfeempfänger 
verbessern soll. Mit Maßnahmen 
der Fortbildung und Umschulung 
soll die Fähigkeitsstruktur arbeits
loser Sozialhilfeempfänger an die 
Anforderungsprofile herangeführt 
werden, die am Arbeitsmarkt ver
langt werden; m it befristeten 
Lohnkosten- und Einarbeitungszu
schüssen sollen Arbeitgeber ver
anlaßt werden, Sozialhilfeempfän
ger in regulären Arbeitsverhältnis
sen zu beschäftigen; vorgeschla
gen werden ferner die Teilnahme 
von Sozialhilfeempfängern an Ar
beitsförderungsmaßnahmen und 
erweiterte Möglichkeiten für Ar
beitgeber, Sozialhilfeem pfänger 
über Zeitarbeitsverträge auszulei
hen und damit arbeitsrechtlichen 
Risiken auszuweichen. Die Vor
schläge gehen von der Vorstellung 
aus, daß ein erheblicher Teil der 
Sozialhilfeempfänger -  rund eine 
halbe Million -  grundsätzlich ar
beitsfähig ist, so daß ihre Wie
dereingliederung in den Arbeits
markt erfolgreich betrieben wer
den kann.
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Im Katalog der vorgeschlage
nen Maßnahmen findet sich aller
dings nichts, was neu wäre; alle 
aufgezählten Maßnahmen gehö
ren heute schon zum Arsenal des
sen, was arbeitsmarktpolitisch üb
lich geworden ist. Neues ließe sich 
allenfalls in zweifacher Richtung 
erkennen: Zum einen könnte das 
Plädoyer fü r einen verstärkten 
Mitteleinsatz bedeuten, daß künf
tig verstärkte finanzielle Anstren
gungen unternommen werden sol
len. Das läge jedoch nur dann 
nicht in Widerstreit zu dem An
liegen, die Expansion der Sozial
hilfeausgaben zu begrenzen, wenn 
an eine Verlagerung von Ausgaben 
auf andere Träger gedacht wäre. 
Von einer derart kurzsichtigen 
Sankt-Florians-Politik kann man 
wohl nicht ausgehen. Zum ändern 
könnte das Neue darin liegen, den 
Sozialhilfeträgern auf den genann
ten Gebieten eine verstärkte Kom
petenz zuzusprechen. In diese 
Richtung weisen die Überlegun
gen zu einem besseren institutio
neilen Zusammenspiel.

Besseres institutionelles 
Zusammenspiel

Zu den Voraussetzungen für 
den Bezug von Sozialhilfe gehört 
die Bereitschaft der Hilfesuchen
den, ihre Arbeitskraft zur Beschaf
fung des Lebensunterhalts für sich 
und ihre unterhaltsberechtigten 
Angehörigen einzusetzen. Die So
zialämter wiederum sind verpflich
tet, „darauf hinzuwirken, daß der 
Hilfesuchende sich um Arbeit be
müht und Arbeit finde t“ (§ 18 
BSHG). Aus dieser Aufgaben
stellung ergeben sich Überlappun
gen mit den Aufgaben anderer 
Stellen, insbesondere mit den 
Tätigkeitsfeldern der Arbeitsämter, 
was wiederum eine Verzahnung 
der betreffenden Aktivitäten not
wendig macht.

Es ist ein explizites Anliegen der 
Verfasser des Eckpunktepapiers,

diese Verzahnung effektiver zu 
machen. Verwiesen wird in diesem 
Zusammenhang auf positive Er
fahrungen mit der freiwilligen Zu
sammenarbeit von Sozialhilfe- und 
Arbeitsverwaltung und mit dem 
freiwilligen Zusammenwirken von 
Kommunen und Arbeitsmarktver
bänden. Vorgeschlagen wird, den 
„freiwilligen Hilfsinstrumenten“ ei
ne gesetzliche Basis zu geben und 
die Sozialämter mehr noch als bis
her mit der Aufgabe zu betrauen, 
Arbeitsm öglichkeiten anzubieten 
und dabei das oben erwähnte Ar
senal arbeitsmarktpolitischer M it
tel einzusetzen. Inwieweit dadurch 
ta tsächlich eine größere W irk
samkeit des Mitteleinsatzes er
reicht wird, ist schwer zu beurtei
len.

Richtig ist, daß der Druck der 
leeren Kassen bei den Kommunen 
ein beträchtliches Innovations
potential bei der Vermittlung von 
Sozialhilfeem pfängern in Arbeit 
freigesetzt hat. Bei der Subventio
nierung von Beschäftigungsver
hältnissen ging es aber teilweise 
primär darum, den Erwerb von 
Ansprüchen auf Arbeitslosenun
terstützung zu ermöglichen und 
dadurch künftige Finanzierungsla
sten auf andere Sozialleistungsträ
ger abzuwälzen. Teilweise handel
te es sich bei der kommunal 
vermittelten Arbeit auch um eine 
Beschäftigung zu Konditionen, die 
außerhalb tariflicher Regelungen 
lagen -  was ökonomisch gesehen 
nicht anstößig ist, aber ein erhebli
ches Konflik tpotentia l aufzeigt. 
Ganz allgemein wird man von ei
ner verstärkten arbeitsmarktpoliti
schen Kompetenz der Kommunal
verwaltungen erwarten können, 
daß sie den Bedarf an Koordina
tion mit den Arbeitsämtern erhöht, 
zugleich aber auch einen Wettbe
werb zwischen Institutionen er
m öglicht, der zu fruchtbaren 
Neuerungen führen kann.

Bedingungen 
nachhaltigen Erfolgs

Das Eckpunktepapier fokussiert 
als zentralen Ansatzpunkt einer 
Sozialhilfereform die W iederein
gliederung arbeitsloser Sozialhilfe
em pfänger in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Dieser Ansatzpunkt 
ist insofern richtig gewählt, als die 
immer größere Überforderung des 
überkommenen Systems der So
zialhilfe eine Folge steigender 
Langzeitarbeitslosigkeit ist. Immer 
mehr Menschen fallen aus an
deren sozialen Sicherungsnetzen 
heraus und in das Auffangnetz der 
Sozialhilfe hinein. Reformen müs
sen deshalb bei der Langzeitar
beitslosigkeit ansetzen. Eine Min
derung der Langzeitarbeitslosig
keit durch W iederbeschäftigung 
der Betroffenen ist allerdings sehr 
schwer, solange sich die Situation 
auf dem Arbeitsmarkt nicht insge
samt entspannt. Denn eine anhal
tend hohe Arbeitslosigkeit führt zu 
Änderungen von Einstellungen 
und Verhaltensweisen, die das 
Problem verschärfen.

Die Zusammenhänge sind aus 
der arbeitsmarkttheoretischen Hy- 
steresis-Diskussion bekannt: Wenn 
die Arbe its losigke it allgemein 
steigt, werden Arbeitgeber bei der 
Auswahl von neuen A rbeitneh
mern anspruchsvoller; fü r Per
sonen m it weniger attraktivem  
Fähigkeitsprofil werden die Wie- 
derbeschäftigungschancen gerin
ger, ihre Arbeitslosigkeit dauert 
länger. Je länger sie arbeitslos 
sind, um so größer wird für sie 
aber das Risiko, weiterhin arbeits
los zu bleiben: zum einen, weil die 
Leistungsfähigkeit nachläßt, wenn 
sie nicht fortwährend trainiert wird 
und wenn psychische Schäden 
des Arbeitslos-Seins hinzukom
men; zum ändern, weil Arbeitge
ber bei ihren Einstellungsentschei
dungen eine längere Arbeitslosig
keit als Signal fü r mangelnde
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Leistungsfähigkeit oder Leistungs
bereitschaft werten. Aus beiden 
Gründen b ildet sich nach und 
nach ein immer größerer Sockel 
von Langzeitarbeitslosen heraus, 
die immer schwerer zu vermitteln 
sind. Diesen destabilisierenden 
positiven Rückkoppelungsprozes
sen („die Armut kommt von der 
pauvreté“) kommt man im wesent
lichen nur dadurch bei, daß man 
den Zustrom in die Arbeitslosigkeit 
verm indert und dadurch das 
Potential für derartige Selektions
prozesse reduziert. Das wiederum 
setzt eine nachhaltige Verbesse
rung der Bedingungen für mehr 
W achstum  und Beschäftigung 
voraus.

Tarifpolitische Sensibilität 
notwendig

In diesem Zusammenhang ist 
zu bedenken, daß die wirksame 
Konkurrenz neuer Industriestaa
ten auf den Weltmärkten es den 
alten Industriestaaten schwerer

macht, gewohnte Einkommens
verbesserungen zu erwirtschaften. 
Die Einkommensansprüche an die 
schwieriger gewordenen Bedin
gungen des Einkommenserwerbs 
anzupassen erfordert aber Be
weglichkeit vor allem dort, wo mit 
tarifpo litischen Entscheidungen 
Einkommensansprüche festgelegt 
werden. Die bessere Beschäfti
gungsbilanz der USA im Vergleich 
zu europäischen Volkswirtschaften 
hat vermutlich mit der dort grö
ßeren Flexibilität der Arbeitsbe
dingungen zu tun. Jedenfalls ge
hört zu den Rahmenbedingungen 
für mehr Beschäftigung und weni
ger Langzeitarbeitslosigkeit, daß 
die Tarifvertragsparteien auf anhal
tende Beschäftigungsproblem e 
hinreichend flexibel reagieren.

Tarifpolitische Sensib ilitä t für 
die Probleme der Langzeitarbeits
losigkeit ist auch eine der Be
dingungen dafür, daß die m it dem 
Eckpunktepapier anvisierten Re

form ziele nachhaltig erreichbar 
sind. Von größeren Anreizen zum 
Arbeitsangebot ist so lange kein 
Impuls zu Mehrbeschäftigung zu 
erwarten, w ie das vergrößerte 
Arbeitsangebot nicht zu Anpas
sungen bei den A rbe itsbed in
gungen führt, die mehr Be
schäftigung für Arbeitgeber attrak
tiv machen. Eine stärkere Subven
tionierung von Beschäftigungsver
hältnissen fü r Sozialhilfeem p
fänger mag zwar deren Wiederbe
schäftigung erleichtern -  was sozi
alpolitisch nicht gering zu veran
schlagen ist - ,  läuft aber Gefahr, in 
Umschichtungen des Beschäftig- 
tenbestandes zu verpuffen; das 
notwendige Angebot an zusätz
lichen rentablen Arbeitsplätzen 
schafft sie nicht. Kooperative 
Haltung im tarifpolitischen Bereich 
gehört nicht zuletzt zu den Vor
aussetzungen dafür, daß die vor
gelegten Reformvorschläge vorur
teilsfrei diskutiert werden. Verdient 
haben sie es.
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